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1.   Rechtsgrundlagen:  
 

• Baugesetzbuch (BauGB): 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I Seite 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I Seite 
1548). 

 
• Baunutzungsverordnung (BauNVO):  

in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I Seite 
133), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I 
Seite 1548). 

 
• Planzeichenverordnung (PlanzV): 

vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 Seite 58, BGBl. III 213-1-6), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I Seite 1509) 

 
 
2.   Textliche Festsetzungen: 
 

Nutzungsbeschränkungen gemäß § 1 Abs. 5 bis 9 BauNVO 
 
2.1  Die gemäß § 8 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Anlagen für 

kirchliche und kulturelle Zwecke sowie Vergnügungsstätten sind im 
Gewerbegebiet unzulässig.  

 
2.2  Die Errichtung von Verkaufsflächen ist nur für die Selbstvermarktung der im 

Gebiet produzierenden und weiterverarbeitenden Betriebe zulässig, wenn die 
Verkaufsfläche einen untergeordneten Teil der durch das Betriebsgebäude 
überbauten Fläche einnimmt. 

 
2.3 Die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO allgemein zulässigen Bordelle, 

bordellartige Betriebe sowie Wohnungsprostitution sind im Gewerbegebiet 
unzulässig. 

 
 
3.  Kennzeichnungen und Hinweise: 
 
3.1  Altstandorte 

Innerhalb des Plangebietes sind aktuell (Juli 2013) zwei Altstandorte bekannt. 
Diese sind in der Plankarte mit einem A gekennzeichnet. Sollte im Bereich der 
Altstandorte bei Baumaßnahmen in den Boden eingegriffen werden, sind die 
bereits vorliegenden Informationen zu berücksichtigen. In Anhängigkeit von 
diesen Informationen sind ggf. weitere Maßnahmen, wie z. B. zusätzliche 
Recherchen, umwelttechnische Untersuchungen oder gutachterliche 
Begleitung der Erdarbeiten zu ergreifen, um mögliche Gefährdungen 
auszuschließen bzw. zu vermeiden.  

 
3.2  Kampfmittel 
 Der Geltungsbereich liegt in einem ehemaligen Bombenabwurfgebiet. Von 

Vorhandensein von Kampfmitteln muss grundsätzlich ausgegangen werden. 



Vor dem Beginn von bodeneingreifenden Baumaßnahmen ist daher eine 
systematische Überprüfung (Sondierung von Kampfmitteln) der 
Grundstücksfläche durchzuführen. In den Bereichen, in denen durch 
Nachkriegsbebauung bereits bodeneingreifende Maßnahmen bis zu einer 
Tiefe von mind. 4 m durchgeführt wurden sowie bei Abbrucharbeiten sind 
keine Kampfmittelräummaßnahmen notwendig.  

 
3.3  Artenschutz 

Bei baulichen Änderungen im Plangebiet ist eine artenschutzrechtliche 
Prüfung erforderlich. 
 

3.4 Bodendenkmäler 
Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies dem 
Landesamt für Denkmalpflege, Archäologische Denkmalpflege oder der 
Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen.  
 


